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LADUNG BENZEN 
hier:Reinbenzol 

 

 

Farblose Flüssigkeit • Wahrnehmbarer Geruch • Nicht mischbar mit 
Wasser • Leichter als Wasser • Flüchtig  

 

ART DER GEFAHR Leicht entzündbar (Flammpunkt -11 °C) • Bildet mit Luft explosionsfähige Gemische, 
auch in leeren, ungereinigten Behältern • Reagiert explosionsartig mit entzündend (o-
xidierend) wirkenden Stoffen • Erwärmung führt zu Drucksteigerung – Berst- und Exp-
losionsgefahr • Giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei Hautkontakt • Dämpfe 
wirken betäubend • Stark wassergefährdender Stoff – WGK 3 

 

PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 

Schutz für die Hände, Füße und den Körper • Augenspülflasche mit Flüssigkeit • 
Dichtschließende Schutzbrille 

 

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN 
 

POLIZEI 
FEUERWEHR 
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• Motor abstellen 
• Keine offenen Flammen, Rauchverbot 
• Warnzeichen auf der Straße aufstellen und andere Verkehrsteilnehmer und Pas-

santen warnen 
• Öffentlichkeit über die Gefahren informieren und darauf hinweisen, sich auf der 

dem Wind zugewandten Seite aufzuhalten 
• Polizei und Feuerwehr schnellstmöglich verständigen 

 

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ZUSÄTZLICHE UND/ODER BESONDERE MASSNAHMEN 
 

Selbstschutz beachten 

AUSRÜSTUNG: 
– Kanalisationsabdeckung 
– Schaufel und Besen 
– geeignetes Bindemittel 
– Auffangbehälter 

• Alle warnen – Brand- und Explosionsgefahr 
• Undichtigkeiten nur beseitigen, falls ohne eigene Gefährdung möglich 
• Falls Produkt in Gewässer oder Kanalisation gelangt ist oder Erdboden oder 

Pflanzen verunreinigt hat, Feuerwehr oder Polizei darauf hinweisen 
• Eindringen des Produktes in die Kanalisation, Gruben und Keller verhindern 
• Ausgelaufene Flüssigkeit mit Erde, Sand oder Bindemittel eindämmen 

 

FEUER • Nur Entstehungsbrände löschen 
• Keine Ladungsbrände löschen 

 

ERSTE HILFE • Falls Produkt in die Augen gelangt, unverzüglich mit viel Wasser mehrere Minuten 
spülen, anschließend Vorstellung beim Augenarzt 

• Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen und betroffene 
Haut mit viel Wasser waschen 

• Wegen eventuell verzögert eintretender Gesundheitsschädigung ärztliche Überwa-
chung erwägen 

• Ärztliche Hilfe erforderlich nach Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt des Stof-
fes oder seiner Verbrennungsprodukte 

 

ZUSÄTZLICHE HINWEISE • Telefonische Rückfrage unter _______________ 
• Handlampe nicht bei freigesetztem Ladegut verwenden – Explosionsgefahr 
• Geeignete Löschmittel: Schaum, Wasser, Löschpulver 
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